
VOLLMACHT

Die BayWa r.e. Wind GmbH, Arabellastraße 4, 81925 München

- nachfolgend die "Vollmachtgeberin" genannt -

bevollmächtigt hiermit

Herrn Arne Stei

Herrn Bernhard Urich

Herrn Jonas Mensing

Herrn Tobias Jung

jeweils geschäftsansässig

BayWa r.e. Wind GmbH
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg

- nachfolgend die "Bevollmächtigten" genannt -

für die Vollmachtgeberin, und zwar jeweils gemeinsam mit einem der vorgenannten
Bevollmächtigten oder einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen der Vollmachtgeberin,
sämtliche Erklärungen und Beantragungen abzugeben, die notwendig sind, um die sofort
votlziehbaren Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz für den Windpark
Wilhelmshöhe II einzuholen bzw. zu erwirken.

Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und jeweils zur
Erteilung von Untervollmächten, einschließlich der Befreiung von den Beschränkungen des
§181 BGB, berechtigt.

Diese Vollmacht ist nicht übertragbar, widerruflich und befristet bis zum Ablauf des 31. 12.2020.
Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Kopien dieser Vollmacht anzufertigen und diese im
Rechtsverkehr vorzuweisen.

München, den 14. 10.2019

BayWa r.e. Wind GmbH
vertreten durch:
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Dr. Marie-Luise Partner

(Geschäftsführerin)
/
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do Follrichs

(Prokurist)


